
 

Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht (Professor Dr. Frank 
Bayreuther) ist im Rahmen eines Forschungsprojekts zum US-amerikanischen 
Arbeitsrecht ab dem 1. August 2025 oder 1. September 2025 eine auf sechs 
Monate befristete Stelle als 

Studentische Hilfskraft 

mit einer monatlichen Arbeitszeit von zehn Stunden neu zu besetzen. Die Vergütung 
beträgt 13,98 Euro pro Stunde. Die Arbeit findet standortgebunden an der Universität 
statt. 
 
Ihr Profil 

• Interesse am Common Law, idealerweise vertieft durch die FFA, das UCL-
Programm, einen einschlägigen Schwerpunktbereich, Studienaufenthalt oder 
durch praktische Tätigkeiten im Bereich des angloamerikanischen Rechts. 

• Hervorragende Englischkenntnisse 

• Erfahrung mit den gängigen Recherchemedien im US-amerikanischen Recht 
(Westlaw oder LexisNexis)  

• Gute Studienleistungen und Studium mindestens im zweiten Fachsemester 

• Kenntnisse im deutschen Arbeitsrecht sind von Vorteil, aber nicht Voraus-
setzung 

Die Tätigkeit dient der wissenschaftlichen Unterstützung, etwa durch Urteils- und 
Literaturrecherchen, Korrespondenz mit Forschungsstellen in den USA und in Form 
redaktioneller Hilfsarbeiten bei Veröffentlichungen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in den Semesterferien zwar Urlaub genommen 
werden kann, die Arbeitszeit aber grundsätzlich auch die vorlesungsfreie Zeit 
umfasst. 
Die Universität Passau hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Anteil von Frauen in For-
schung und Lehre zu erhöhen, und fordert deshalb Frauen nachdrücklich zur Bewer-
bung auf.  

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Studierenden geeignet. Diese 
haben bei der Einstellung Vorrang vor gesetzlich nicht bevorrechtigten Personen bei 
im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 

Ihre Bewerbung mit kurzer Darstellung Ihrer Motivation senden Sie bitte per E-Mail 
mit aussagekräftigen Unterlagen (insbesondere Abiturzeugnis und vollständigem 
Campusportal-Auszug, gegebenenfalls auch Arbeits- und Praktikumszeugnisse) als 
eine Datei nur im PDF-Format bis spätestens 30. Juni 2025 an 
andrea.grubmueller@uni-passau.de. Ihre elektronische Bewerbung sollte genauso 
aussagekräftig und professionell gestaltet sein wie eine Bewerbung in Papierform. 
Diese löschen wir sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens.  
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Grubmüller zur Verfügung (Tel.: 0851 509-2271). 
Wir verweisen auf unsere Datenschutzhinweise unter: http://www.uni-passau.de/ 
universitaet/stellenangebote 
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